
BESCHLUSSESVORLAGE / 1.5.2019 

 
 
Übertragungs- und Darlehensvertrag 
 
 
zwischen  
 
der Gemeinde Balm bei Günsberg, nachfolgend Gemeinde Balm genannt, handelnd durch die 
Gemeindepräsidentin und die Gemeindeschreiberin, 
und  
dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung Unterer Leberberg, nachfolgend GWUL ge-
nannt, handelnd durch den Präsidenten und die Geschäftsstelle 
 
 
hinsichtlich der Übertragung der Primäranlagen der Gemeinde Balm an die GWUL 
_____________________________________________________________________ 
 
Präambel 
 
Die GWUL wird zum einzigen Primärversorger im Verbandsgebiet neu strukturiert. Zu die-
sem Zweck übertragen ihr die Verbandsgemeinden ihre bisher eigenen Primäranlagen. 
Deren aus den Wiederbeschaffungswerten ermittelten Zeitwerte werden ihnen nach einer 
einheitlichen Methode derart abgegolten, dass mindestens die anteilig geschätzten Ver-
waltungsvermögenwerte der Primärlagen abgeschrieben werden können. Um Geldflüsse 
zu vermeiden, werden die Abgeltungen als zinslose Darlehen der Gemeinden stehen ge-
lassen. Diese Darlehen sind in dreissig gleichbleibenden Tranchen zu amortisieren, wobei 
der GWUL freisteht, zusätzliche Amortisationen zu leisten. Für die Übertragung der dingli-
chen Rechte werden separate Kaufverträge ohne weitere finanzielle Abgeltungen abge-
schlossen.  

Der vorliegende Vertrag regelt die Modalitäten der Übertragung der Primäranlagen und die 
damit zusammenhängenden finanziellen Belange. 
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A. Übertragung der Primäranlagen 
 
Artikel 1  Grundlagen 
Diesem Vertrag liegen folgende Unterlagen zugrunde:  

a. Bericht Beschlussfassungen vom 1.5.2019 
b. Statuten, Beschlussesentwurf vom 1.5.2019 
c. Übersichtsplan der zu übertragenden Anlagen (siehe Anhang) 

Artikel 2  Zu übertragende Primäranlagen 
Die Gemeinde Balm überträgt der GWUL alle Eigentums- und damit zusammenhängen-
den Rechte an den nachfolgend aufgeführten Primäranlagen: 

a. Stufenpumpwerke Balm und Balmberg 
b. Reservoire Balmweid und Oberbalmberg 
c. Vollständige oder Teilstücke der Leitungen Res. Balmberg-Kurhaus, StPW-Balm-

berg, Res. Balmweid-Höheweg sowie in der Berg-, Burg-, Haupt- und Niederwil-
strasse  

d. Mess- und Steuerungs- und Regelanlagen. 
Artikel 3  Abgeltung 
1 Die GWUL bezahlt allen Verbandsmitgliedern für die übertragenen Anlagen einen gleich 
hohen Anteil der Zeitwerte, damit mindestens die geschätzten Verwaltungsvermögens-
werte der übertragenen Anlagen abgeschrieben werden können.  
2 Dieser Anteil wird wie folgt ermittelt: 

a. Zeitwert (ZW) = Wiederbeschaffungswert (WBW) x Restnutzungsdauer / Gesamt-
nutzungsdauer der Anlagen 

b. Anteil Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen (VVm) = VVm total x WBW über-
tragene Anlagen / WBW total 

c. Anteil abzugeltender ZW (%) = Abzuschreibendes VVM / ZW total 
3 Massgebend für die abzuschliessenden Kaufverträge gemäss Artikel 4 sind die aktuali-
sierten Werte der Gemeinderechnungen 2019.  
Artikel 4  Rechtsgeschäfte 
1 Für die Eigentumsübertragungen werden besondere Übernahme- bzw. Kaufverträge ab-
geschlossen, die, soweit es sich um Grundstücke handelt, öffentlich beurkundet werden 
müssen. Zuständig für den Abschluss der Verträge sind die Exekutiven der Vertragspar-
teien.  
2 Die Übertragung der dinglichen Rechte an den Leitungen und den zugehörigen Sonder-
bauwerke erfolgt voraussichtlich im Rahmen der Überarbeitung der generellen Wasserver-
sorgungsplanung der GWUL.  
 
Artikel 5 Sekundäranlagen 
Die Sekundäranlagen für die Wasserabgabe an die WasserbezügerInnen verbleiben zu 
Eigentum und Unterhalt bei der Gemeinde Balm und werden von diesem Vertrag nicht be-
rührt. 
_______ 
Fussnote zu Art. 3 Abs. 2: Dieser Anteil hätte gestützt auf die Gemeinderechnung 2017 für 
die Gemeinde Balm gerundet 17 % x CHF 940‘000.-- = CHF 160‘000.-- betragen. 
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B. Finanzielles 
 
Artikel 6  Darlehensgewährung 
Die Gemeinde Balm gewährt der GWUL für den abgegoltenen Zeitwert gemäss Artikel 3 
ein unverzinsliches Darlehen.  
Artikel 7  Rückzahlung und Amortisation 
1 Die GWUL verpflichtet sich, das Darlehen nachschüssig über eine Laufzeit von 30 Jah-
ren in jährlich gleich grossen Tranchen zu amortisieren.  
2 Die erste Amortisationszahlung erfolgt auf den 31.12.2020, die weiteren jeweils auf den 
31.12. jeden Jahres. 
3 Die GWUL ist berechtigt, unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten zu-
sätzliche Amortisationen zu leisten. 
Artikel 8  Kündigung 
1 Das Darlehen ist von der Gemeinde Balm kündbar, wenn die GWUL, nach erfolgter 
schriftlicher Mahnung, mit den Amortisationszahlungen mehr als 60 Tage in Verzug ist. 
Während der Zeit des Verzuges ist ein Verzugszins von 5 Prozent pro Jahr geschuldet.  
2 Sollte die GWUL aufgelöst werden, wird das gesamte noch offene Darlehen sofort fällig. 
 
C. Schlussbestimmungen 
 
Artikel 9  Streitigkeiten 
1 Für Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben, sind die ordentlichen Justizbe-
hörden des Kantons Solothurn zuständig.  
2 Die Vertragsparteien bemühen sich vor einer allfälligen gerichtlichen Auseinandersetzung 
um eine gütliche Beilegung des Streites.  
Artikel 10  Kosten  
Die Kosten dieses Vertrages und des zu beurkundenden Kaufvertrages gehen zulasten 
der GWUL.  
Artikel 11 Genehmigungen 
Dieser Vertrag tritt mit der Genehmigung durch die zuständigen Behörden der Vertrags-
parteien in Kraft. 
Artikel 12  Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder Inhalte einer in den Vertrag integrierten 
Beilage dieses Vertrages ungültig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame Bestim-
mung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die dem gewollten Zweck der ungülti-
gen Bestimmung sowie dem ursprünglich vereinbarten Vertragsgleichgewicht möglichst 
nahe kommt. Dasselbe gilt auch für allfällige Vertragslücken. 
 
Zweifach gleichlautend ausgestellt 
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Genehmigungsvermerke 
 
Balm, ……………… 2019           Luterbach, ……………… 2019 
 
Gemeinde                              Zweckverband Gruppenwasserversorgung 
Balm bei Günsberg                     Unterer Leberberg 
 
 
 
Unterschriften Unterschriften 
 
 
Anhang: Übersichtsplan der zu übertragenden Primäranlagen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


